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A. FESTSETZUNGEN gem. § 9 Abs. 1,2 und 7 BauGB

Baugrenze
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

4. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

Zweckbestimmung: Ortsrand-Eingrünung

5. Grünflächen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

SSK 1

SSK 2

SSK 1

SSK 0

B. Festsetzungen gem. § 9 Abs. 6 BauGB in Verb. 
     mit § 87 BbgBO -örtliche Bauvorschriften-

SD / WD nur Sattel- und Walmdächer zulässig

25°- 45° Die Dachneigung darf nicht mehr als 45 Grad und nicht weniger als 25 Grad aufweisen.

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO

Zulässig sind:
1. Wohngebäude
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
    Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
    sportliche Zwecke.

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.
Nicht zulässig sind:
1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl ( GRZ ) gem. §19 BauNVO

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

GR 180 m²
Höhe der baulichen Anlagen. Firsthöhe als Höchstmaß in Metern über Bezugspunkt.
Bezugspunkt ist die Höhe der jeweiligen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem 
Baugrundstück in der Mitte der Grundstücksgrenze, die dem Hauseingang vorgelagert ist.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Offene Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 BauNVOo
Nur Einzelhäuser zulässig

1. Art der baulichen Nutzung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des Geltungsbereichs der 1. vereinfachten Änderung 
des Bebauungsplans (Änderungsplan)

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 09 "Lange Enden" in der 
rechtskräftigen Fassung der Bekanntmachung vom 19.06.2002 (Ursprungsplan)
außerhalb des Änderungsbereichs

Grundfläche mit Flächenangabe gem. §19 BauNVO für das jeweilige Gebäude (Hauptnutzung) 
ohne Anlagen nach §19 Abs. 4 BauNVO.

7. Sonstige Planzeichen
    hier: Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
            gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

F. Sonstige DarstellungenD. ArtenlistenC. Textliche Festsetzungen

GRZ 0,25

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung: öffentliche Parkfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: öffentlicher Fuß- und Radweg

Öffentliche Grünfläche

Spielanlagen

Anpflanzen: Bäume

Verkehrsbegleitgrün / Lärmschutzwall

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Straßenbegrenzungslinie auch zwischen Verkehrsflächen und
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

V
6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
    gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Begrenzungen der Flächen, die mit einer bestimmten Schallschutzklasse (SSK)
gem. VDI-Richtlinie 2719 bzw. einem bestimmten Lärmpegelbereich (LPB) gem. 
DIN 4109 zugeordnet sind.

WA

2 Wo
WA Beschränkung der Zahl der Wohnungen auf 2 WE je Wohngebäude 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB.

FH 10,00

E

LÄRMSCHUTZ-
WALL/ -WAND

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Schallimmisionen).

In der als Schutzfläche gegen Straßenlärm mit dem oben stehenden Planzeichen gekennzeichneten 
Fläche ist mit einer Erdaufschüttung als Lärmschutzwall bzw. einer Schallschutzwand mit einer Höhe 
von 4,0 m ü DHHN, bezogen auf die Fahrbahnoberfläche der L20 zu versehen und gemäß Pflanzliste
 zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.
(siehe schalltechnische Untersuchung von Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 
01.09.2017)

E. Hinweise
Grundstücksgrenzen, vorhanden

Gebäude, vorhanden

34.5

Böschung

1246 Flurstücknummer

Geländehöhenpunkt über DHHN 92

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind bestimmt durch die Festsetzung von Baugrenzen. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen um höchstens 50 cm vor die Baugrenze kann zugelassen 
werden. Ausnahmsweise kann ein Vortreten ganzer Gebäude um höchstens 50 cm zugelas-
sen werden, wenn nachbarrechtliche Interessen nicht berührt werden. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Brandenburgischen Bauordnung in den 
Abstandsflächen zugelassen werden können, zulässig. 
 

In den wie folgt festgesetzten Bereichen müssen nach außen abschließende Bauteile (Wän-
de, Fenster, usw.) von Schlafräumen mindestens nachstehende bewertete Schalldämmma-
ße haben: 
 
Schallschutz- 

klasse 
(SSK) 

 

Lärmpegel- 
bereich 

erforderliches 
Schalldämmmaß 

R’w in dB 

Außenlärmpegel Lma in dB 
im 

gem.  
VDI 2719 

gem. 
DIN 4109 

Fenster übrige 
Bauteile 

 

WR WA MI GE 

0 I 20 bis 24 25 bis 29 41 bis 

45 

46 bis 

50 

51 bis 

55 

56 bis 60 

1 II 25 bis 29 30 bis 34 46 bis 

50 

51 bis 

55 

56 bis 

60 

61 bis 65 

2 III 30 bis 34 35 bis 39 51 bis 

55 

56 bis 

60 

61 bis 

65 

66 bis 70 

3 IV 35 bis 39 40 bis 44 56 bis 

60 

61 bis 

65 

66 bis 

70 

71 bis 75 

4 V 40 bis 44 45 bis 49 61 bis 

65 

66 bis 

70 

71 bis 

75 

76 is 80 

 

- Für sonstige Aufenthaltsräume kann eine SSK niedriger zugelassen werden.  
  Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen über diese zu treffenden Maßnahmen abge-

wichen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass der Außenlärmpegel z. B. wegen 
hinzugekommener Bebauung (Abschirmung) geringer ist, als zur Zeit des Satzungsbe-
schlusses. 

 

- Innerhalb der Lärmpegelbereiche III, IV und V sind Fenster in zum Schlafen geeigneten 
Räumen, die in Richtung L 20 / Bötzower Landstraße ausgerichtet sind (Südostfassaden), 
mit schallgedämmten Dauerlüftungseinrichtungen auszustatten. 

Artenliste 1 
   
Mittelgroß- bis großkronige Bäume (StU 14-16 cm)  
Botanischer Name Deutscher Name  
Acer platanoides Spitzahorn  
Aesculus hyppocastanum Rosskastanie  
Carpinus betulus Hainbuche  
Juglans regia Walnuss  
Quercus robur Stieleiche  
Quercus petraea Traubeneiche  
Tilia cordata Winterlinde  
Tilia platyphyllos Sommerlinde  
Ulmus minor Feldulme  

 

Artenliste 2 
   
Klein-  bis mittelgroßkronige Bäume (StU 14-16 cm)  
Botanischer Name Deutscher Name  
Acer campreste Feldahorn  
Betula pendula Sand-Birke  
Betula pendula ‚Fastigiata‘ Säulen-Birke  
Betula pendula ‚Purpurea‘ Purpur-Birke  
Carpinus betulus Hainbuche  
Crataegus monogyna eingriffliger Weißdorn  
Crataegus laevigata zweigriffliger Weißdorn  
Salix caprea  Sal-Weide  
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche  

 

Artenliste 3 
   
Sträucher (2x verpflanzt, Drahtballierung)  
Botanischer Name Deutscher Name  
Acer campreste Feldahorn  
Cornus sanguinea Echter Hartriegel  
Coryllus avellana Haselnuss  
Crataegus monogyna Weißdorn  
Hippophae rhamnoides Sanddorn  
Prunus avium Vogelkirsche  
Prunus spinosa Schlehdorn  
Rhamnus cartharicus  Kreuzdorn  
Rosa canina Hundsrose  
Rosa pimpinellifolia Bibernellrose  
Rosa rubiginosa Weinrose  
Salix aurita Ohrweide  
Salix caprea Sal-Weide  
Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
Viburnum lantana Wolliger Schneeball  

 

Artenliste 4 
   
Klein-  bis mittelgroßkronige Bäume (StU 14-16 cm)  
Botanischer Name Deutscher Name  
Aesculus hyppocastanus Roßkastanie  
Juglanz regia Walnuss  
Quercus petraea Traubeneiche  
Tilia platyphyllos Sommerlinde   

Artenliste 5 
   
Gräser  
Botanischer Name Deutscher Name %  
Agrostis capillaris Rot-Straußgras 5,0  
Anthoxanthum odoratum Ruchgras 5,0  
Bromus hordeaceus Weiche-Trespe 7,5  
Bromsu tectorum Dach-Trespe 2,5  
Carex arenaria Sand-Segge 2,5  
Corynephorus canescens Silbergras 2,5  
Festuca brevipila Rauhblatt-Schwingel 11,5  
Festuca ovina Echter Schaf-Schwingel 7,5  
Festuca rubra Rot-Schwingel 7,5  
Luzula campestris Feld-Hainsimse 1,0  
Poa angustifolia Schmalblättrige Rispe 10,0  
Poa pratensis Wiesen-Rispe 7,5  
Leguminosen    
Lotus corniculatus Gew. Hornklee 1,5  
Trifolium arvense Hasen-Klee 1,5  
Kräuter    
Achillea millefolium Gew. Schafgarbe 1,0  
Campanula patula Wiesen-Glockenblume 0,1  
Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume 0,1  
Centaurea cyanus Kornblume 2,5  
Daucus carota Wilde Möhre 1,0  
Dianthus deltoides Heide-Nelke 2,4  
Echium vulgare Natternkopf 3,0  
Galium album Weißes Labkraut 1,0  
Galium verum Echtes Labkraut 2,0  
Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 1,5  
Hieracium umbellatum Dolden-Habichtskraut 0,5  
Hypericum perforatum Tüpfel-Hartheu 2,5  
Hypochaeris radicata Gew. Ferkelkraut 0,5  
Jasione montana Berg-Sandglöckchen 1,5  
Knautia arvensis Acker-Witwenblume 2,0  
Leucanthemum ircutianum Zahnöhrchen-Margerite 2,0  
Prunella vulgaris Gew. Braunelle 1,0  
Saxifraga granulata Knöllchen-Steinbrech 0,3  
Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn 1,0  
Stellaria graminea Gras-Sternmire 1,0  
Thymus pulegoides Feld-Thymian 0,1  
Summe  100  

 

1. Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 700 m². 
 

2. Die Grundstückszufahrt je Baugrundstück darf eine Breite von 4,50 m nicht 
überschreiten. 
 

3. Garagen, Carports und Nebenanlagen dürfen abweichend von der Dachform 
der Hauptnutzung Flachdächer oder geneigte Dächer mit weniger als 25 Grad 
Dachneigung aufweisen. 
 

4. Dachflächen von Dachaufbauten sind in Material und Farbe denen des Haupt-
daches anzugleichen. 
 

5. Einfriedungen der Baugrundstücke sind allseitig zulässig. Die Verwendung von 
Betonelementen ist unzulässig. 
 

6. Aufstellplätze für die Abfallentsorgung sind in bauliche Anlagen zu integrieren 
oder mit einem festen Sichtschutz aus Holz oder Mauerwerk in Verbindung mit 
Heckenpflanzungen zu umgeben. 
 

7. Wege und Zufahrten auf den Baugrundstücken sind mindestens zu 50 % als 
teilversiegelte Flächen (Pflaster mit Rasenfuge) oder wassergebundenen Trag-
schichten auszubilden. 
 

8. Die öffentliche Grünfläche „Kinderspielplatz“ is t mit 6 hochstämmigen Laub-
bäumen der Artenliste 1 fachgerecht zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang zu ersetzen. 
 

9. Auf jedem Baugrundstück sind 2 hochstämmige Laubbäume der Artenliste 2 zu 
pflanzen oder wahlweise für je ein Exemplar der vorgenannten Baumarten 2 
großkronige, hochstämmige Obstgehölze fachgerecht zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 

10. Im Bereich der Nordwestseite des Lärmschutzwalles (der L 20 abgewandten 
Seite) wird zusammenhängend auf ganzer Länge ein Vogelschutzgehölz der 
Artenliste 3 hergestellt. Gepflanzt wird in 3 Reihen mit einem Pflanzabstand un-
tereinander von 1,50 m. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten bzw. nach Ab-
gang zu ersetzen. 
 

11. Im Bereich der Südostseite des Lärmschutzwalles (der L 20 zugewandten Sei-
te) sind auf ganzer Länge zu pflanzen: 

- 3 Hochstämme der Artenliste 4. 
- Ansaat der gesamten Fläche mit Ausnahme eines Bankettstreifens entlang des 

Fahrbahnrandes von 0,70 m mit:  
Regiosaatgutmischung Magerrasen sauer (70 % Gräser / 30 % Kräuter und Le-
guminosen HK4 / UG4 - Ostdeutsches Tiefland und angrenzend nach Regio-
Zert®, Saatstärke: 3 - 5 g/qm, in Böschungslagen bis 7 g/qm + zusätzlich Am-
mensaat von 2 g/qm der Artenliste 5. 
 

 

I. Bodendenkmalschutz 
 
Sollten bei Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodendenkmale entdeckt werden 
(z. B. Scherben, Knochen, Metallgegenstände, Steinsetzungen, Holzbauwerke, Erd-
verfärbungen o.ä.), sind diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesmuseum 
für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Tel.: 0331-78073 oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde (Landkreis Havelland -Bereich Bodendenkmalpflege- Rathenow, Fried-
rich-Engels-Str. 16, Tel.: 03385-503443), anzuzeigen (§19 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). 
Die Fundstätte ist mindestens 5 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§19 
Abs. 3 BbgDSchG). Die entdeckten Funde sind ablieferungspflichtig (§19 Abs. 4 und 
§20 DSchG). 
 
 
II. Vermeidungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 
 

1. Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes des § 44 Abs.1 Nr.1 
BNatSchG (Verletzung oder Tötung europäischer Vogelarten bzw. zum 
Schutz ihrer Entwicklungsformen und Fortpflanzungsstätten) ist die Beseiti-
gung der Vegetation und Gehölzbeseitigungen außerhalb artspezifischer Auf-
zuchtzeiten im Zeitraum vom 01.11 – 29.02. durchzuführen. 

 
2. Alle anderen bauvorbereitenden Maßnahmen sowie Baumaßnahmensind auf 

den Zeitraum vom 01.11 – 29.02 zu begrenzen. Baumaßnahmen, die vor Be-
ginn der Brutzeit begonnen wurden, können, sofern sie auf jeder Teilfläche 
ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden. Eine 
mögliche Unterbrechung der Baumaßnahme darf dann höchstens eine Wo-
che betragen. 

 
3. Baumaßnahmen nach 2. Können nur in die Brutzeit hinein fortgesetzt werden, 

wenn auf den nicht bebauten Teilflächen eine Vergrämung mit Flatterband 
unter folgenden Maßgaben erfolgt: 

 
a. Die Vergrämungsmaßnahme muss spätestens zu Beginn der Brutzeit 

(hier 01.03.) bzw. bei Bauunterbrechung von mehr als 7 Tagen spätes-
tens am 8.Tag eingerichtet sein und bis zum Baubeginn funktionsfähig 
erhalten bleiben. 

 
b. Das Flatterband ist in einer Höhe von mindestens 50 cm über dem Boden 

an geeigneten Pfosten anzubringen. Dabei muss sich das band ohne 
Bodenkontakt immer frei bewegen können, ggfs. ist die Höhe des Ban-
des an die Vegetationshöhe anzupassen. Der Abstand der Pfosten zuei-
nander sollte maximal 4 Meter betragen. 

 
c. Baubereiche, die größer als 20 m an der breitesten Stelle sind, sind nicht 

nur außen abzusperren, sondern darüber hinaus durch weitere Bahnen 
auf den Flächen zu unterteilen. Der Abstand der Bahnen innerhalb dieser 
Flächen darf nicht größer als 5 Meter sein.  

 
d. Zur Gewährleistung ihrer Funktionstüchtigkeit ist die Maßnahme im Tur-

nus von maximal 7 Tagen zu kontrollieren. Über die Kontrollen sind Pro-
tokolle anzufertigen, in denen auch besondere Ereignisse z.B. Schäden 
und eingeleitete bzw. durchgeführte Maßnahmen erfasst werden. 
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Bebauungsplan Nr. 09
der Gemeinde Schönwalde-Glien
"Lange Enden"
in der Fassung 
der 1. vereinfachten Änderung

Entwurf

Stand: 04/2019       M 1 : 1.000

BEBAUUNGSPLAN NR. 09 DER GEMEINDE SCHÖNWALDE - GLIEN "LANGE ENDEN" IN DER FASSUNG DER 1. VEREINFACHTEN ÄNDERUNG

Beispielhafte Systemschnitte der Wohngebäude, max. Firsthöhe 10,0 m

VERFAHREN:

H/B = 700 / 1390 (0.97m²) Allplan 2018

1.  AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde 
Schönwalde-Glien hat die Aufstellung dieses Bebauungs-
plans in ihrer Sitzung am ............................... gemäß § 2 
BauGB beschlossen. 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

Schönwalde-Glien, den ......................... Siegel 
 
 

........................................................... 
Der Bürgermeister 

6. SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Die Gemeindevertreterversammlung der Gemeinde 
Schönwalde-Glien hat in ihrer Sitzung am ..................... 
den Bebauungsplanentwurf als Satzung beschlossen. 
Dem Bebauungsplan ist die Planbegründung beigefügt. 

7. AUSFERTIGUNG DER BEBAUUNGSPLANSAT-
ZUNG 
 
Die vorliegende Planzeichnung nebst den darauf aufge-
brachten textlichen Festsetzungen war Gegenstand der 
Beschlussfassung der Stadtvertreterversammlung am 
........................(Satzungsbeschluss) und stimmt inhaltlich 
mit dem Willen der Stadtvertretung in vollem Umfang 
überein. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

8. INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANS 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ist gem. § 
10 Abs. 3 BauGB unter Hinweis auf §§ 44 und 215 
BauGB sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in den 
Bebauungsplan ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Der Bebauungsplan ist somit am........................in Kraft 
getreten. 

9. KATASTERVERMERK 
 
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des 
Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze voll-
ständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten 
Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbar-
keit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist 
einwandfrei möglich. 
Stand der Planunterlagen: .......................... 
 
 
 
 
Hohen-Neuendorf, den .........................  
 

…………............................................................ 
Der öffentlich bestellte Vermessungsingenieur 

10. KOPIE 
 
Diese Kopie stimmt mit dem Originalbebauungsplan und 
den darauf verzeichneten Vermerken überein. 

Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.  
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert 
worden ist. 
 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 14], S.226), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 39]). 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 1943) geändert worden ist" 
 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 
2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)]) 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 
100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist. 

2. ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Die Gemeinde Schönwalde-Glien hat die Öffentlichkeit 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung gem. § 3 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB unterrichtet und 
ihnen in der Zeit vom ................... bis  .................... Gele-
genheit zur Äußerung,  Erörterung und zur Abgabe von 
Stellungnahmen gegeben. 

3. BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Die Gemeinde Schönwalde-Glien hat die Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB in der Zeit vom ................... bis 
..................... beteiligt. 

4. ERNEUTE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
 
Die Gemeinde Schönwalde-Glien hat auf der Grundlage 
des § 4a Abs. 3 BauGB erneut die Öffentlichkeit über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung gem. § 3 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB unterrichtet und ihnen 
in der Zeit vom ................... bis  .................... Gelegenheit 
zur Äußerung, Erörterung und zur Abgabe von Stellung-
nahmen gegeben. 
 

5. ERNEUTE BEHÖRDENBETEILIGUNG 
 
Die Gemeinde Schönwalde-Glien hat auf der Grundlage 
des § 4a Abs. 3 BauGB erneut  die Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB in der Zeit vom ................... bis 
..................... beteiligt. 
 


